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§ 8
In-Kraft-Treten

1Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
²Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die öffentliche 
Abfallentsorgung des Abfallwirtschaftsverbandes Isar-Inn 
vom 16. September 2019, (RABl. Nr. 13/2019, Seite 79 ff.), 
in der Fassung der letzten Änderungssatzung vom 
26. September 2022 (RABl. Nr. 21/2022, Seite 110) außer 
Kraft. 

Eggenfelden, 4. Dezember 2023
ABFALLWIRTSCHAFTSVERBAND ISAR-INN

Michael Fahmüller
Landrat

Verbandsvorsitzender

Wasserzweckverband Straubing-Land

1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS)

Auf Grund der Art. 22 Abs. 2 und 26 Abs. 1 Satz 1 des 
Gesetztes über die kommunale Zusammenarbeit sowie Art. 
5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der 
Wasserzweckverband Straubing-Land folgende

1. Satzung zur Änderung
der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabesatzung

§ 1

Die Beitrags- und Gebührensatzung vom 6. April 2020 
(Amtsblatt der Regierung von Niederbayern Nr. 8 vom 
30. April 2020) wird wie folgt geändert:

1. § 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„1Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der 
nachfolgenden Absätze nach der Menge des aus der 
Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Was-
sers berechnet. 2Die Gebühr beträgt 1,44 € pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers.“

2. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„1Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger 
beweglicher Wasserzähler verwendet, so beträgt die 
Gebühr netto 1,80 € pro Kubikmeter entnommenen 
Wassers.
2Für die Überlassung von Standrohren wird je 
angefangene Monate eine zusätzliche Gebühr von 10 € 
erhoben. Beim Einsatz eines System-trenners werden 
einmalig 30 € pro Einsatz (Wasserzähler-Überlassung) 
abgerechnet.“

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2024 in 
Kraft.

Straubing, 26. Oktober 2023
WASSERZWECKVERBAND STRAUBING-LAND

Alfons Neumeier
Verbandsvorsitzender

Wasserzweckverband Straubing-Land

1. Änderung der Wasserabgabesatzung (BGS/WAS)

Auf Grund der Art. 23 bis 26 der Gemeindeordnung erlässt 
der Wasserzweckverband Straubing-Land folgende

1. Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung

§ 1

Die Wasserabgabesatzung vom 6. April 2020 
(Amtsblatt der Regierung von Niederbayern Nr. 8 vom 
30. April 2020) wird wie folgt geändert:

§ 19 Abs. 1 a erhält folgende Fassung:

„1Der Zweckverband ist berechtigt, einen defekten oder 
nach eichrechtlichen Vorschriften zu wechselnden 
Wasserzähler durch einen Wasserzähler mit elektronischer 
Schnittstelle mit oder ohne Einrichtung zur Fernauslesung 
zu ersetzen. 2Die gewonnen Daten dürfen auch gespeichert 
und verarbeitet werden, um die Pflichtaufgabe der 
Wasserversorgung erfüllen und die Betriebssicherheit und 
Hygiene der Wasserversorgungseinrichtung gewährleisten 
zu können. 3Die gespeicherten Daten dürfen ausgelesen 
und verwendet werden, soweit dies zur Abwehr von 
Gefahren für den ordnungsgemäßen Betrieb der 
Wasserversorgungs-einrichtung und zur Aufklärung von 
Störungen im Wasserversorgungsnetz erforderlich ist.“

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2024 in 
Kraft.

Straubing, 26. Oktober 2023
WASSERZWECKVERBAND STRAUBING-LAND

Alfons Neumeier
Verbandsvorsitzender

Landes- und Regionalplanung

Haushaltssatzung

des Regionalen Planungsverbandes Donau-Wald
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund §§ 16 und 17 der Verbandssatzung, Art. 8 
Abs. 5 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 
(BayLplG), Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 55 ff. der 

Wasserzweckverband Straubing-Land

1. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung
zur Wasserabgabesatzung (BGS/WAS)
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Nachruf

Die Regierung von Niederbayern trauert um

Herrn Rudolf Schimkus
der am 14. Januar 2024 im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Herr Schimkus war bei der 
Regierung von Niederbayern in der früheren Abteilung 4 tätig. Er zeichnete sich durch 
gewissenhafte und zuverlässige Arbeit aus. Sein Einsatz, seine Hilfsbereitschaft und sein 
freundliches Wesen machten ihn zu einem angenehmen und beliebten Mitarbeiter.

Die Regierung von Niederbayern wird Herrn Rudolf Schimkus stets ein ehrendes Gedenken 
bewahren.

Landshut, 25. Januar 2024
REGIERUNG VON NIEDERBAYERN

Rainer Haselbeck Michael Zolinski
Regierungspräsident Personalratsvorsitzender

Amtsblatt
Regierung von Niederbayern

Nr. 2 Freitag, 9. Februar 2024 64. Jahrgang
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(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des gemeinsamen Kommunalunternehmens fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden.

(7) Bei Auflösung oder Aufhebung des gemeinsamen 
Kommunalunternehmens oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Vermögen des gemeinsamen 
Kommunalunternehmens an den Landkreis Deggendorf
und den Landkreis Dingolfing-Landau nach Maßgabe ihrer 
Beteiligung am Stammkapital, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige mildtätige oder kirchliche 
Zwecke zu verwenden haben."

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung wird am Tag nach der Bekanntmachung 
wirksam.

Deggendorf, 19. Dezember 2023
DONAUISAR KLINIKUM 

DEGGENDORF-DINGOLFING-LANDAU GKU

Bernd Sibler
Landrat des Landkreises Deggendorf

Dingolfing, 19. Dezember 2023
DONAUISAR KLINIKUM

DEGGENDORF-DINGOLFING-LANDAU GKU

Werner Bumeder
Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau

Wasserzweckverband Straubing-Land

2. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung (BGS/WAS)

Auf Grund der Art. 22 Abs. 2 und 26 Abs. 1 Satz 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie 
Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der 
Wasserzweckverband Straubing-Land folgende

2. Satzung zur Änderung der Beitrags-
und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung

§ 1

Die Beitrags- und Gebührensatzung vom 6. April 2020 
(Amtsblatt der Regierung von Niederbayern Nr. 8 vom 
30. April 2020), zuletzt geändert durch 1. Änderungs-
satzung vom 26. Oktober 2023 (Amtsblatt der Regierung 
von Niederbayern Nr. 19 vom 20. Dezember 2023) wird wie 
folgt geändert:

§ 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der 
Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. 2Keller werden 
mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse 
werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 

4Gebäude oder selbständige Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die 
Wasserversorgung auslösen oder die nicht angeschlossen 
werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht 
für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die 
Wasserversorgung angeschlossen sind.“

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung 
von Niederbayern in Kraft.

Straubing, 20. Dezember 2023
WASSERZWECKVERBAND STRAUBING-LAND

Alfons Neumeier
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Volkshochschule Passau

für das Wirtschaftsjahr 2024

I.

Auf Grund der Art. 26 Abs. 1 und Art. 40 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in 
Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) hat die Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Volkshochschule Passau folgende 
Haushaltssatzung erlassen, die hiermit gemäß Art. 24 
Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 GO 
amtlich bekannt gemacht wird:

§ 1

¹Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt. ²Er schließt

im Erfolgsplan
in den Erträgen mit 3.089.325,00 €
in den Aufwendungen mit 3.192.625,00 €

und im Vermögensplan
in den Einnahmen mit 262.000,00 €
und in den Ausgaben mit 262.000,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

300.000,00 €

festgesetzt.
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